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3) Interview mit Bunde sminister Dr. Jung mit dem » Stern« am
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vom 1 7. 0 3 . 2 0 0 5
5 ) Quelle : Jahre sb ericht 2 0 07 (49 . B ericht) . Unterrichtung durch

den Wehrb e auftragten, S . 5 8f. Die Sp alte » Soldaten pro Eingab e«

leich zu B eginn eine Fe ststellung, um Miss-
verständnisse zu vermeiden : Die Bundes-

wehr ist nicht Abu Ghraib , in der Bunde swehr wird
nicht systematisch gefoltert, und Co esfeld ist nicht
die Bundeswehr.

Allerdings hat das Landgericht Münster am 1 2 .
M ärz im größten Prozess in der Geschichte der
Bunde swehr um die Misshandlung von Rekruten
in der Co esfelder Freiherr-vom-Stein-Kaserne
sechs frühere Ausbilder zu Geld- und B ewährungs-
strafen zwischen 1 0 und 2 2 Monaten verurteilt.
Vier der Angeklagten wurden freigespro chen − we-
niger wegen erwiesener Unschuld als aus Mangel
an B eweisen . D amit ist der juristische Aspekt de s
Komplexes zu Ende , der politische steht j edo ch
erst am Anfang. D enn wieder einmal musste ein
bunde sdeutsche s Gericht eine Grenzziehung vor-
nehmen, zu der die b etreffende Institution selb st
offensichtlich nicht in der Lage ist − das ist der ei-
gentliche , der politische Skandal .

D er Coe sfelder Fall landete vor Gericht, weil e s
einige wenige Kläger gab .

Die Bundeswehrpraxis sieht j edo ch anders aus .
Einer Studie des Sozialwissenschaftlichen Instituts
der Bunde swehr »Truppenbild mit D ame« aus dem
Jahr 2 0 07 zufolge melden drei von vier Frauen se-
xuelle B elästigungen nicht. Eine Pilotstudie »Ge-
walt gegen Männer in D eutschland . Personale Ge-
waltwiderfahrnisse von Männern« aus dem Jahr
2 0 04 kommt zu der Erkenntnis , dass viele Gewalt-
akte , Misshandlungen und D emütigungen für die
Institution Bunde swehr bis zu einem gewissen
Grad b ei allen B eteiligten als notwendig, selb stver-
ständlich und legal angesehen werden . Eine klare
Grenzziehung, wo die se legalisierte Gewalt endet
und illegale Folterungen und Menschenrechtsver-
letzungen b eginnen, ist für viele Rekruten nicht er-
sichtlich . E s liegt in der Struktur, es liegt am Klima
in der Bunde swehr, dass alltägliche personale Ge-
walt von vielen Soldaten als Normalität wahrge-
nommen wird und hinter die ser scheinb aren Nor-
malität verbergen sich die gewaltsamen Gescheh-
nisse b ei der Bundeswehr. Für diese Normalität ist
der Führungsstab der Bunde swehr und das Vertei-
digungsministerium (mit-)verantwortlich.

Werden personale Gewalt und Menschenrechts-
verletzungen bekannt, sprechen Führungsoffizie-
re und politisch Verantwortliche j edo ch gerne von
Einzelfällen und Au snahmen . So erklärte der dama-
lige Verteidigungsminister Peter Struck (SPD) am
2 1 . Januar 2 0 0 5 auf einer Pre ssekonferenz in B er-
lin, »e s hab e sich gezeigt, dass es sich dab ei um Ein-

zelfälle handele« und » Co esfeld ist nicht die Bun-
deswehr. «

1 )

Auch der Wehrbe auftragte des D eut-
schen Bundestage s, Reinhold Robb e , kommt im

Jahresb ericht 2 0 0 5 zu der Einschätzung, »dass
Co esfeld ganz offensichtlich ein singuläres Ereig-
nis geblieb en ist. «

2 )

Ein weiteres Reaktionsschema wird mit der
Transformation der Bunde swehr von einer Vertei-
digungs- hin zu einer Interventionsarmee b egrün-
det. D emnach sei e s die Pflicht eine s verantwor-
tungsvollen Dienstherren, die Soldaten umfassend ,
realistisch und einsatznah auf den Ernstfall vorzu-
b ereiten . D ab ei könnte es vereinzelt zu üb ertrieb e-
nen und fehlgeleiteten Au sbildungsversuchen
kommen, die eb en diesem veränderten Auftrag der
Bunde swehr in internationalen Krisen- und
Kampfeinsätzen ge schuldet seien .

Ein anderes Re aktionsmuster ist die Relativie-
rung der Co e sfelder Soldatenmisshandlungen
nach dem Motto : »Die Bunde swehr ist ein Spiegel-
bild unserer Gesellschaft - und die ist auch nicht
fehlerfrei . «

3 )

Selb st die Erhöhung der Zahl der Ein-
gab en an den Wehrb e auftragten von 6 . 0 8 2 im Jahr
2 0 0 3 auf 6 . 1 5 4 im Jahr 2 0 04 zeige , dass die Bundes-
wehr selb stkritisch auf solche Vorfälle zu re agieren
vermag und sei lediglich eine unerhebliche statisti-
sche Schwankung, die b ei einer knapp 3 0 0 . 0 0 0
M ann starken Institution
wie der Bundeswehr völ-
lig normal ist.

4)

D er Parlamentari-
sche Staatssekretär b eim
Bunde sminister der Ver-
teidigung, Thomas Ko s-
sendey, stellt die Frage ,
ob es , trotz entsprechen-
der Wertevermittlung,
nicht immer irgendwel-
che Ausreißer geb e ?

6)

Und er fragt sich im Zu-
sammenhang mit den Er-
eignissen in Coe sfeld ,
»ob die Bunde swehr die
, Schule der Nationí sein
könne ?«

7)

Manfred Pappenberger

»Quo vadis, Bundeswehr?«
Sozialpsychologische Aspekte zweier Bundeswehr-Urteile
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Eine detaillierte inhaltliche und empirische D o-
kumentation und Analyse aller Vorkommnisse , ins-
b esondere die Schaffung eines Klimas , das die B e-
teiligten ermutigt, Gewaltwiderfahrnisse und D e-
mütigungen weiterzuleiten, wird derzeit nicht in
b efriedigendem M aße geleistet. Selb st der Wehrb e-
auftragte de s D eutschen Bundestages erklärte im
Zu sammenhang mit dem Folterskandal in Co e s-
feld , dass die Eingab en b etroffener Soldaten »eher
karg« ausgefallen seien .

Interessant in diesem Zusammenhang ist ein
weiteres Gerichtsurteil . Am 2 1 . Juni 2 0 0 5 sprach
das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG 2 WD
1 2 . 04) den Bundeswehrmaj or Florian Pfaff vom

Vorwurf der Gehorsamsverweigerung frei . Im erst-
instanzlichen Urteil der 1 . Kammer de s Truppen-
dienstgerichts Nord (Az . : N 1 VL VL 2 4/0 3 ) vom 9 .
Februar 2 0 04 wurde M aj or Pfaff zum Hauptmann
degradiert. D as war der Bundeswehr offensicht-
lich zu wenig, so dass sie B erufung einlegte mit
dem Ziel, Maj or Pfaff ganz aus dem Dienstverhält-
nis zu entlassen . D as BVerwG in Leipzig hat dann
letztinstanzlich M aj or Pfaff vom Vorwurf der Ge-
horsamsverweigerung freige spro chen und eine
Grundsatzentscheidung darüber getroffen, wel-
chen Geltungsb ereich das Grundrecht der Gewis-
sensentscheidung bei Soldaten hat. Mittlerweile
wurde Maj or Pfaff an das S anitätsamt der Bunde s-
wehr in München versetzt und erhielt 2 0 0 6 von der
Internationalen Liga für Menschenrechte die C arl-
von-O ssietzky-Medaille verliehen . Zur B egrün-
dung hatte Maj or Pfaff, der an der Entwicklung ei-
nes militärischen Software-Programms arbeitete ,
ausgeführt, er könne e s nicht mit seinem Gewissen
vereinb aren, B efehlen zu folgen, die geeignet sei-
en, völkerrechtswidrige Kriegshandlungen im Irak
zu unterstützen . So viel zur juristischen Seite .

B e sonders interessant sind wiederum die Re ak-
tionen seitens der Bundeswehr zu diesem Urteil,
offenb aren sie do ch viel üb er den eigentlichen
Geist der Bundeswehr und ihrem Umfeld . Ich b eru-
fe mich dab ei sehr stark auf die Ausführungen von

Jürgen Ro se , der als Ob erstleutnant die Bunde s-
wehr selb st genauestens von innen kennt und sich
intensiv mit der Problematik be schäftigt hat.

8)

Jür-
gen Ro se ist Sprecher der kritischen Soldatenorga-
nisation »D armstädter Signal« .

Ganz allgemein ist fe stzu stellen, dass viele Juris-
ten au s dem Geschäftsb ereich de s Bundesministe-
rium der Verteidigung durch das Urteil de s Bunde s-
verwaltungsgerichts einen Zusammenbruch der
militärischen Ordnung und der Funktionsfähig-
keit der Bundeswehr b efürchten . Allerdings, so die
Leipziger Richter, ergeb en sich sowohl aus dem
Grund-, als auch aus dem Soldatengesetz rechtliche
Grenzen de s Gehorsams , die sich in sieb en Katego-
rien zusammenfassen lassen . U. a. führt das Gericht
in die sem Zu sammenhang völkerrechts- und ver-
fassungswidrige Einsätze oder die Verletzung der
Menschenwürde an .

9)

Gerade durch eine kategori-
sche Rechtsbindung der Streitkräfte sollte ein Miss-
brauch der neu gegründeten Bundeswehr nach
den katastrophalen Erfahrungen de s Zweiten Welt-
krieges verhindert werden . D er Staatsbürger in
Uniform sollte zwischen Recht und Unrecht unter-
scheiden können und sich im Zweifelsfalle rechts-
widrigen B efehlen widersetzen . Im Falle des durch
das Völkerrecht nicht gedeckten Irak-Krieges ist
Maj or Pfaff (soweit bekannt) der einzige Bunde s-
wehroffizier, der B efehle zur Unterstützung die se s
Krieges der USA und ihrer Verbündeten au s Gewis-
sensgründen verweigert hat.

D er ehemalige Verteidigungsminister und Ver-
fassungsrechtler Prof. Dr. Rupert Scholz ist der Auf-
fassung, dass e s nicht die Aufgab e eine s Soldaten
sei, zu b ewerten, ob ein Krieg völkerrechtswidrig
ist und ob er de shalb die Au sführung b estimmter
B efehle verweigern dürfte . Gerade B erufssoldaten
wären dem existenznotwendigen Prinzip von B e-
fehl und Gehorsam verpflichtet. Und deshalb kön-
ne e s nicht sein, dass Rechtsfragen Gegenstand ei-
ner Gewissensentscheidung de s Soldaten würden
mit der M aßgabe , dass er den B efehl verweigern
könnte .

D er brandenburgische Innenminister Jörg
Schönb ohm (CDU) spricht hinsichtlich de s b esag-
ten Urteils von einer b edauerlichen Entwicklung
und warnt unter B ezugnahme auf Theo dor Heuß,
vor einem »Verschleiß de s Gewissens« . D arüb er hi-
naus sieht er die Bündnisfähigkeit D eutschlands in
der NATO gefährdet, »wenn Bundeswehrsoldaten
in wichtigen Funktionen plötzlich anfangen, sich
auf ihr Gewissen zu b erufen . . . «

1 0)

D er Vorsitzende des D eutschen Bunde swehr-
verb andes , Ob erst B ernhard Gertz, konstatiert,
man müsse hinsichtlich der Gewissensfreiheit für
Soldaten unterscheiden zwischen Wehrpflichti-
gen und Zeit- sowie B erufssoldaten . Für B erufssol-
daten gelte eine deutlich stärkere Pflichtenbin-
dung . D arüb er hinau s fordert Gertz eine Ein-

entstammt eigener B erechnungen und b edeutet, dass z . B . 2 0 07
auf 47 Soldaten 1 Eingab e kommt. D ab ei entfallen zwei D rittel der
Eingab en auf »Personalangelegenheiten der B erufs- und Zeitsol-
daten« (3 1 , 1 %) und »Menschenführung/Wehrrecht/Soldatische
Ordnung« (3 6 , 1 %) . In letzterem sind u . a. enthalten: Verfassungs-
rechtliche Grundsätze , Schutz von Grundrechten, Leitb ild des
Staatsbürgers in Uniform, B efehl und Gehorsam, Führungsstil
und Führungsverhalten u .Ä. D er Re st der Eingab en gliedert sich in
»Personelle Fragen der Wehrpflichtigen« (8 , 9 %) , »Re servisten-
übungen« (3 , 7 %) , »Heilfürsorge« ( 5 , 1 %) , »Unterkünfte/Verpfle-
gung/B ekleidung/B etreuung« (4 , 2 %) »B e soldung« (6 , 3 %) und
» Soziale s/Versorgung« (4 , 6 %) .

6) www. B MVg . de
7) www. B MVg . de/0 5 . 0 6 . 2 0 07 Staatssekretär Ko ssendey auf 7. Gene-

rals und Admiralstagung in München
8) Vgl . hierzu Ro se , Jürgen: Primat de s Gewissens ñ D as Bundesver-

waltungsgericht b richt eine Lanze für den gewissenhaften » Staats-
bürger in Uniform« . In Forum Pazifismus Nr. 07/2 0 0 5 , S . 1 4- 1 6 ;
ders . : Ab solutes Schweigen in der Bunde swehr zum Freispruch
von M aj or Pfaff ñ Kritische Soldaten sollen mundtot gemacht wer-

den . In Forum Pazifismu s Nr. 0 9/2 0 0 6 , S . 2 7-2 9 ; ders . : Juristische
Lohnschreib er ñ Auftrag Urteilsschelte : Wie des Verteidigungsmi-
nisters Advokaten einen ho chnotpeinlichen Richterspruch um-
deuten. In Forum Pazifismus Nr. 1 0/2 0 0 6 , S . 6-8 .

9) D as schriftliche BVerwG-Urteil kann auf der Internetseite von Fo-
rum Pazifismu s eingesehen werden . Eine Zusammenfassung des
Urteils ist in Forum Pazifismus Nr. 07/2 0 0 5 , S . 9- 1 3 nachzulesen .

1 0) Vgl . Schönb ohm, Jörg : B erufsrisiko für Soldaten. Interview mit
Jörg Schönb ohm, in: Süddeutsche Zeitung, 2 4 . Juni 2 0 0 5 , S . 2 .
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schränkung der Gewissensfreiheit für Soldaten,
die ihre Grenzen dort finden müsse , wo die Einsatz-
fähigkeit der Bunde swehr betroffen sei .

Stefan Sohm, Ministerialrat im Verteidigungsmi-
nisterium, ist der Auffassung, e s b estehe kein recht-
liches Hindernis , die Gewissensfreiheit de s einzel-
nen Soldaten mit entgegenstehenden dienstlichen
Zwecken abzuwägen . Vielmehr kommt dienstli-
chen Aufgab en und B efehlen grundsätzlich die
Dignität demokratischer Legitimation zu . D o ch
wie oft hat das Bundesverfassungsgericht insb e-
sondere seit dem 1 1 . Septemb er demokratisch legi-
timierte Ge setzesvorhab en eingeschränkt, mit der
Auflage zur Nachb e sserung an den Ge setzgeber zu-
rückgegeben o der ganz verworfen?

1 1 )

Eine weitere Umdeutung des BVerwG-Urteils
findet sich in der von der Rechtsabteilung I 5 de s
Verteidigungsministeriums herau sgegeb enen offi-
ziellen Handlungsanleitung für Rechtsb erater und
Rechtslehrer der Bundeswehr. Im Hinblick auf den
Umgang mit Soldaten und Soldatinnen, die aus Ge-
wissensgründen B efehle nicht b efolgen wollen,
wird au sgeführt, dass Angehörigen der Streitkräfte
engere Grenzen gezogen werden als »normalen«
Staatsbürgern und Staatsbürgerinnen . In völliger
Umkehrung de s BVerwG-Urteils wird hier die Ge-
wissensfreiheit der Funktionsfähigkeit der Streit-
kräfte untergeordnet.

Auch im Zusammenhang mit die sem Urteil b e-
gegnen wir wieder der Einzelfallthe se : »Im Interes-
se funktionsfähiger Streitkräfte , eines au sgewoge-
nen Verhältnisse s individueller Freiheit zu den
dienstlichen Aufträgen und vor allem eines hohen
M aßes an Rechtssicherheit für Vorge setzte und Un-
tergeb ene ist zu wünschen, dass das Urteil das
bleibt, was es juristisch b etrachtet ohnehin ist : eine
zu respektierende Einzelfallentscheidung, ab er
keine Neuju stierung des B efehlsrechts in den deut-
schen Streitkräften . «

1 2 )

Maj or Pfaff selb st wird gemieden . So wurde sein
Angeb ot, am Zentrum für Innere Führung b ei ei-
nem Seminar zum Thema » Soldat und Ethik« üb er
seinen Fall zu informieren und sich kritischen Fra-
gen zu stellen, ebenso abgelehnt wie entsprechen-
de Angeb ote an die Bundeswehruniversitäten, die
Führungsakademie , die Offiziersschulen von Heer,
Luftwaffe und Marine und die Akademie für Infor-
mation und Kommunikation .

Auch der Vorschlag von Ob erstleutnant Jürgen
Ro se , im Rahmen der vorgeschrieb enen Politi-
schen Bildung üb er das BVerwG-Urteil zu informie-
ren, wurde abgelehnt. Jürgen Ro se sieht darin ei-
nen B eleg dafür, dass die Bunde swehrführung kri-
tischen Disku ssionen üb er Themen wie die Legiti-

mität von B efehlen, die Gewissensfreiheit von Sol-
daten oder das BVerwG-Urteil aus dem Wege geht.
Die Bundeswehr unterläuft damit eine weitere For-
derung der Leipziger Richter nach einer möglichst
obj ektiven Unterrichtung aller B eteiligten üb er die
maßgebliche Rechtslage .

Für die These de s Totschweigens des BVerwG-
Urteils spricht nach Jürgen Ro se auch die Tatsache ,
dass im Intranet der Bundeswehr der Fall Maj or
Pfaff üb erhaupt nicht erwähnt wird , während z . B .
das Urteil zur Wehrgerechtigkeit vom 1 9 . Janu ar
2 0 0 5 (eb enfalls vom BVerwG, Az . : 8 C 2 2 . 0 3 ) , das
zugunsten des Verteidigungsministeriums ausfiel,
in voller Breite aufgeführt ist. Dieses Urteil hob den
gegensätzlichen Richterspruch de s Verwaltungs-
gerichts Köln vom 2 1 . April 2 0 0 5 (Az . : 8 K 1 5 4/04)
auf und b estätigte den Wehrersatzbehörden, dass
ihre Einberufungspraxis nicht gegen das Prinzip
der Wehrgerechtigkeit verstößt.

D o ch Jürgen Ro se wird nicht nur gemieden, er
wird auch b edroht. Im Juli 2 0 07 erhielt er einen
Hass- und Drohbrief von D aniel K. , einem Haupt-
mann der Kommando-Spezialkräfte (KSK) . D arin
heißt e s : »Ich beurteile Sie als Feind im Inneren und
werde mein Handeln danach ausrichten, die sen
Feind im Schwerpunkt zu zerschlagen . « Und wei-
ter: »Sie werden b eob achtet . . . von Offizieren einer
neuen Generation, die handeln werden, wenn e s
die Zeit erforderlich macht. « D er Brief endet mit
dem S atz : « E s leb e das heilige D eutschland . «

1 3 )

Ge-
gen den KSK-Hauptmann wurde lediglich eine ein-
fache Disziplinarmaßnahme verhängt, das Trup-
pendienstgericht wurde nicht eingeschaltet.

Viel zu wenig, findet Jürgen Ro se und wendet
sich an den Wehrb eauftragten des D eutschen Bun-
destage s . D er versichert, das Verteidigungsministe-
rium einzuschalten und den Fall zu üb erprüfen −
bisher ohne Ergebnis .

Eine Armee , die fest auf dem B oden der Verfas-
sung steht, sollte offensiv gegen solche Vorfälle an-
gehen, auch um zu dokumentieren, dass die Men-
schenrechte ein ernsthaftes Anliegen der Bundes-
wehr sind .

Die ausführliche Schilderung diverser Reaktio-
nen de s Führungspersonals der Bunde swehr wirft
ein b ezeichnendes Licht auf den Geist und das Kli-
ma der Bundeswehr, auf das , was in der Bundes-
wehr als Normalität vermittelt wird . Dieser soziale
Rahmen ist nun ab er ganz entscheidend dafür, was
in der Bundeswehr ge schieht o der nicht geschieht.
Diese These wurde schon durch Philip Zimb ardo
in seinem b erühmten Gefängnis-Experiment for-
muliert.

14)

1 1 ) Hierunter fallen insb esondere das Luftsicherheitsgesetz (BVerfG
3 5 7/0 5 vom 1 5 . 0 2 . 2 0 0 6) , die Vorratsdatenspeicherung (BVerfG
2 5 6/0 8 vom 1 1 . 0 3 . 2 0 0 8) o der das automatisierte Erfassen von Kfz-
Kennzeichen (BVerfG 2 074/0 5 und 1 2 5 4/07 vom 1 1 . 0 3 . 2 0 0 8) .

1 2 ) Sohm, Stefan: Vom Primat der Politik zum Primat de s Gewissens?
Anmerkungen zu BVerwG 2WD 1 2 . 0 4 vom 2 1 . Juni 2 0 0 5 . In :
NZWehrr 2 0 0 6 Heft 1 S . 2 4 .

1 3) Vgl . hierzu : D emmer, Ulrike : Feind im Inneren. In: D er Spiegel, Nr.
1 3 , vom 2 2 . 0 3 . 2 0 0 8 , S . 2 4 und Wette , Wolfram : D er Feind im Inne-
ren. In: Frankfurter Rundschau vom 0 4 . 0 4 . 2 0 0 8 , S . 1 0 .

1 4) D er nachfolgende Text ist der gekürzte B eitrag aus : Pappenb erger
Manfred : Aspekte von Macht und Gehorsam o der die Erziehung
zu Zivilcourage . In: Fehl, Werner/Kolling, Hub ert (Hrsg .) : D em
Grundgesetz verpflichtet. Wehrpflicht, Kriegsdienstverweige-
rung und Zivildienst. B ad Staffelstein 2 0 0 6 , S . 2 2 9 - 2 3 6 .
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D as Stanford-Gefängnis-Experiment

Philip Zimb ardo wollte mit seinem Experiment zei-
gen, wie sich ganz gewöhnliche Menschen verän-
dern, wenn sie sich im Sozialsystem eines Gefäng-
nisses in unterschiedlichen Rollen und mit unter-
schiedlichem Machtpotenzial ausgestattet wieder-
finden .

Die Anzeige , mit der er 1 97 1 seine Versuchsper-
sonen fand , lautete : »Männliche College-Studenten
für p sychologische Studie zum Gefängnisleb en ge-
sucht« . Aus 75 Intere ssenten wählte Zimb ardo 2 4
Studenten au s, die in einem zuvor durchgeführten
Persönlichkeitste st die geringsten Auffälligkeiten
aufwiesen und üb er eine gewisse emotionale Stabi-
lität verfügten .

D er Zufall entschied , wer Wärter und wer Gefan-
gener wurde . Um die Echtheit und Authentizität
de s Experiments zu gewährleisten, wurden die zu-
künftigen Gefangenen zu Hause von der Polizei
verhaftet und mit verbundenen Augen in das Simu-
lationsgefängnis im Keller der Stanford Universität
gebracht. D ort trafen sie auf ihre Wärter : in Uni-
form (zur Erhöhung des offiziellen Charakters) ,
mit Schlagstö cken (zur Steigerung der Autorität)
und mit einer verspiegelten Sonnenbrille , hinter
der die Augen verborgen waren (zur Erhöhung der
Anonymität) . Die Wärter bekamen die Aufgab e , ei-
nen vernünftigen Grad von Ordnung innerhalb des
Gefängnisse s aufrechtzuerhalten, damit das Ge-
fängnissystem möglichst effektiv funktioniert. Auf
unvorhersehb are Zwischenfälle (z . B . Au sbruchs-
versuche) sollte angeme ssen re agiert werden .

Nach 3 6 Stunden musste der erste Häftling ent-
lassen werden, weil er p sychisch zu sammenbrach .
An den folgenden Tagen mu ssten drei weitere Ge-
fangene wegen schwerer emotionaler Störungen,
wie hysterisches Weinen und D epre ssionen, ent-
lassen werden . Die restlichen Häftlinge waren mitt-
lerweile in tiefe Resignation, Ap athie und Hilflo sig-
keit versunken und ließen widerspruchslo s die sa-
distische B ehandlung der Wärter üb er sich erge-
hen (z . B . wurden die Häftlinge zu homo sexuellen
Handlungen gezwungen) .

Philip Zimb ardo brach den Versuch erst am
sechsten Tag, j edo ch acht Tage eher als geplant, ab .
Auch er hatte längst die Rolle gewechselt : vom Wis-
senschaftler zum Gefängnisdirektor. Für den Situ a-
tionstheoretiker Zimb ardo b elegt dieses Experi-
ment eindeutig, dass das Verhalten von Menschen
weniger von Dispo sitionen, also von Erb anlagen
o der vom Charakter b eeinflu sst wird , sondern von
Situationen . Die Wärter sind nicht so brutal, weil
sie Psychop athen o der S adisten sind (Dispo sitions-
theoretiker) , sondern sie werden grausam, weil das
(Gefängnis-) System selb st p athologisch ist und den
Wärtern sadistische s und den Gefangenen reb el-
lisch-aggressives o der ap athisches Verhalten zu-
mindest nahe legt (Situationstheoretiker) .

1 5 )

Für

Zimb ardo ist die Schlussfolgerung seine s Experi-
ments offensichtlich : »Wir müssen unsere Üb erzeu-
gung, dass wir so etwas nie tun würden, durch die
Einsicht ersetzen : Wir alle können es tun . «

1 6)

Auch das nicht minder b erühmte Milgram-Expe-
riment zeigt die Macht der Situ ation in erschre-
ckender Weise auf.

D as Milgram- Experiment

Im Jahre 1 9 61 wollte der amerikanische Psycholo-
gie-Profe ssor Stanley Milgram von der Yale Univer-
sität herausfinden, ob es einer Autorität gelingen
würde , Versuchspersonen dazu zu bringen, ande-
ren Menschen Schmerzen zuzufügen und zu qu ä-
len . Hierzu erklärte Milgram den Versuchsperso-
nen, dass sie an einem Lernexperiment teilnäh-
men . E s solle getestet werden, inwieweit die Andro-
hung von Strafe die Lernleistung eine s Schülers b e-
einflu sse . Für j eden Fehler, den der Schüler dabei
mache , solle der Prob and (Lehrer und eigentliche
Versuchsperson) eine Strafe in Form eines immer
um 1 5 Volt steigenden Elektro scho cks verabrei-
chen, angefangen bei 1 5 Volt und endend bei 45 0
Volt.

Zuvor hatte Milgram Experten und Fachleute ge-
b eten, eine Progno se üb er den Au sgang des Experi-
ments abzugeb en . Die Psychiater vermuteten, dass
lediglich ein Prozent der Versuchspersonen bis
45 0 Volt, dass die Mehrheit der Prob anden nur bis
1 5 0 Volt und dass nur vier Prozent üb er 3 0 0 Volt
drücken würden .

D as Ergebnis überraschte alle B eteiligten . In der
klassischen Variante versetzten 62 Prozent der Ver-
suchspersonen dem Schüler imaginäre Stromstö-
ße , obwohl das Opfer schrie , obwohl es flehte auf-
zuhören und obwohl das Opfer ab 3 0 0 Volt völlig
verstummte , was Anlass zur Vorstellung gab , das
Opfer könnte b ewusstlo s o der gar tot sein . Die Ex-
perten üb erschätzten ganz offensichtlich die Rolle
der Persönlichkeit, während sie der Macht der Si-
tuation zu geringe B edeutung b eimaßen .

In D eutschland wurde das Milgram-Experiment
am Münchener M ax-Planck-Institut für Psychiatrie
mit ähnlichen Ergebnissen wiederholt

1 7)

: 8 5 Pro-
zent zeigten totalen Gehorsam, 5 4 Prozent zeigten
b eim vorge spielten Prote st totalen Gehorsam, 9 8
Prozent waren der Auffassung, dass b ei dem Expe-
riment tatsächlich j emand gequält würde , 1 5 Pro-
zent nahmen an, das Opfer könnte tot sein, 70 Pro-
zent waren der Meinung, das Opfer sei zumindest
b ewusstlo s , zehn Prozent nahmen an, e s hätte star-
ke Schmerzen gehabt, fünf Prozent dachten, dem
Schüler sei nichts p assiert, 74 Prozent lehnten die
Verantwortung für ihr Tun ab mit der B egründung:
das M ax-Planck-Institut müsse wissen, was es tut.

1 5 ) Vgl . D er Spiegel, Nr. 1 1 , vom 1 2 . M ärz 2 0 0 1 , S . 9 6- 1 1 3 .

1 6) Eb d . S . 1 0 1 f.
1 7) Am M ax-Planck-Institut wurde das Exp eriment mit der Kamera als

Mittel zur Erkenntnis b egleitet. E s entstand der Film »Abraham ñ
Ein Versuch« , D eutschland 1 970 .
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1 8
I I / 2 0 0 8

4 0 Prozent waren während de s Versuchs nicht ein-
mal nervö s .

Mit wissenschaftlichen Mitteln lässt sich keine
soziale Gruppenzugehörigkeit, keine Charakterei-
genschaft und keine weltanschauliche Richtung
fassen, die ihre Vertreter gegen die destruktive Ge-
horsamsb ereitschaft feit. Rasse , Glaub e , Bildungs-
niveau , Alter, Einkommen, Ge schlecht, moralische
Reife und die durch Te sts b e stimmb aren Persön-
lichkeitszüge einschließlich der Dimension Auto-
ritätshörigkeit hab en offenb ar keinen o der nur ge-
ringen Einfluss auf das Verhalten in der Testsituati-
on .

In weiteren Versuchen wurde untersucht, wie
und ob sich Selb steinschätzung und tatsächliche s
Verhalten der Versuchspersonen unterscheidet.
Mehr als 9 0 Prozent der B efragten, denen die
Grundzüge des Milgram-Experiments ge schildert
worden war, erklärten, dass sie sich die sen Anwei-
sungen sicherlich wiedersetzt hätten . Sie waren
der Auffassung, dass ihr Mitgefühl und ihr Gerech-
tigkeitssinn nicht zu pervertieren sei .

1 8)

Stanley Mil-
gram b emerkt dazu : »Die Kraft, die vom Moralge-
fühl des Individuums ausgeht, ist weit weniger
wirksam, als ge sellschaftliche Mythen uns glauben
lassen mö chten . «

1 9)

E s sind weniger die Persönlich-
keitsmerkmale , die ein Mensch hat o der zu haben
glaubt, die den Grad des Gehorsams b estimmen,
sondern die spezifischen B edingungen in der ex-
perimentellen Situation .

In ähnlicher Weise kommt Harald Welzer, Direk-
tor de s Center for Interdisciplinary Memory Rese-
arch am kulturwissenschaftlichen Institut in E ssen
sowie Profe ssor für Sozialp sychologie der Universi-
tät Witten/Herdecke in seinem Buch »Täter. Wie
au s ganz normalen Menschen Massenmörder wer-
den« zu dem Ergebnis, dass es keine natürliche
Grenze menschlichen Verhaltens gibt und somit
j egliche Grausamkeit möglich ist. In Analogie zur
»B analität des B ö sen« von Hannah Arendt bedarf e s
für Massenmord und inhumane Gräueltaten keine s
sadistischen Unmenschen o der keiner perversen
B e stie , sondern lediglich einer Verschiebung de s
sozialen Referenzrahmens, einer Öffnung sozialer
Handlungsräume , in denen plötzlich erlaubt o der
gar gefordert ist, was zuvor verb oten war.

Vor Mord kommt Rufmord

Natürlich sind es qualitativ unterschiedliche E ska-
lationsstufen, ob ich die Straßenseite wechsele ,
wenn ich einem Juden b egegne , o der ob ich eine
Wohnung b eziehe , aus der zuvor eine jüdische Fa-
milie getrieb en wurde , ob ich den Tod eine s Juden
zu verantworten hab e , indem ich ein medizini-
sches o der juristisches Formular unterzeichne , ob

ich Krematoriumsöfen b aue o der den Gashahn auf-
drehe . Auch ist es sicher unterschiedlich schwie-
rig, diese verschiedenen E skalationsstufen zu üb er-
schreiten, ab er für Welzer stellt dies ein Kontinu-
um dar, welche s scheinb ar harmlo s b eginnt und in
der Vernichtung endet. E s ist − wie b eim Milgram-
Experiment − entscheidend , die ersten Stufen
überschritten zu hab en, um die letzte üb erschrei-
ten zu können .

Natürlich entfaltet Gewalt eine Eigendynamik,
ab er nicht j eder Krieg bringt Genozide , ethnische
Säub erungen und systematische M assenmorde
hervor. Wie schon im Milgram-Experiment gezeigt,
verringert sich die Zahl der Gehorsamen und die
Verweigerungsquote steigt, wenn die sozialen Pa-
rameter verändert werden .

2 0)

Gewalt ist für Welzer
sozial und historisch spezifisch; allerdings kann
sich die tö dliche Logik sowohl in quantitativer als
auch in qualitativer Hinsicht nur unter be stimmten
sozialen B edingungen entfalten . Nach Welzer sind
in ge sellschaftlichen Institutionen und sozialen
Handlungsgefügen Potenziale gespeichert, die j e
nach dem definierten Ziel, das verfolgt wird , ganz
unterschiedliche Realitäten hervorbringen kön-
nen .

D er Genozid an den Juden war gut vorbereitet.
Die Verschiebung de s sozialen Referenzrahmens ,
das »Judenproblem« , wurde den Menschen syste-
matisch eingehämmert, so lange , bis die universali-
stische Moral einer p artikularen gewichen war, die
fürJuden nicht mehr galt. Vor Mord kommt sozialer
Rufmord !

So ist es nicht weiter verwunderlich, dass inner-
halb eines solchen sozialen Referenzrahmens
schon vor Co esfeld Misshandlungen von Soldaten
aufgetreten sind (z . B . in Ahlen, Kempten und Nien-
burg) . We sentlich erschreckender sind j edo ch die
Ergebnisse der ob en b ereits erwähnten Pilotstu-
die : 60 % der b efragten Männer üb er 1 8 Jahren b e-
richteten, während des Militärdienste s »schika-
niert, unterdrückt, schwer beleidigt o der gedemü-
tigt« worden zu sein . 2 9 % der B efragten wurden
»gezwungen, etwas zu sagen o der zu tun, was sie ab-

1 8) Dieses Phänomen wird durch eigene Erfahrungen b e stätigt. So
sind zahlreiche Zivildienstleistende der Auffassung, sie hätten aus
eb en die sen Gründen nicht wie die Mehrzahl im Film »Ab raham«
bis 45 0 Volt gedrückt.

1 9) Milgram, Stanley: D as Milgram Experiment. H amburg 1 974 , S . 2 3

2 0) Die Veränderung folgender Parameter hatte folgende Ergebnisse :
1 . Geht dem Versuchsleiter o der dem Versuch selb st die Wissen-
schaftlichkeit ab , o der wird die Autorität des Versuchsleiters ver-
kleinert o der in Frage gestellt, nimmt das Maß an Gehorsam rapi-
de ab . So wurde zum B eispiel eine Variante nicht an der b erühm-
ten Yale-Universität durchgeführt, sondern in einem Büro in
D owntown Bridgep ort. Hier sank der völlige Gehorsam auf 4 8
Prozent.
2 . Ist die Autorität nicht persönlich anwesend , sondern gibt sie ih-
re Anweisungen telefonisch o der durch einen Studenten, sinkt
die Gehorsamsb ereitschaft auf 2 0 Prozent.
3 . Die Variable , die d as M aß an Gehorsam am deutlichsten redu-
zierte , war die Anwe senheit eines zweiten Wissenschaftlers , der
dem Versuchsleiter Widerstand entgegensetzte . Hier sank der An-
teil der b edingungslo s gehorsamen Prob anden auf 1 0 Prozent.
4 . Je größer die p ersönliche Nähe , desto höher steigt die Verwei-
gerungsquote . Mussten die Versuchspersonen gar die H and de s
Opfers auf eine Scho ckplatte pre ssen, verminderte sich der Anteil
der Gehorsamen auf 3 0 Prozent. Gab man dem Lehrer vor dem Ex-
periment die Gelegenheit, mit dem Schüler einige Minuten zu
sprechen, nahmen die verabreichten Scho cks spürb ar ab .
5 . Hatte die Versuchsperson lediglich die Rolle der B efehlsüb er-
mittlung an einen Gehilfen, der dann den Scho ck verab reichen
sollte , auszufüllen, ergab sich eine Gehorsamsleistung von fast
1 0 0 Prozent.
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solut nicht wollten« . 1 5 , 9 % b ehaupteten, »richtig
eingesperrt, gefe sselt o der anderweitig in ihrer B e-
wegungsfreiheit einge schränkt« worden zu sein .
1 0 , 3 % wurden »erpresst und bedroht« . 5 , 6 % der B e-
fragten hatten »Verletzungen wie Schnittwunden,
Kno chenbrüche , Quetschungen o der Verbren-
nungen durch andere« erlitten und 2 , 8 % wurden
»ge schlagen, geohrfeigt, getreten o der verhau-
en« .

2 1 )

So kommen die Autoren der Pilotstudie zu dem
Schluss, dass der Wehrdienst für Soldatinnen und
Soldaten ein we sentlich größere s Risiko b einhal-
tet, personale körperliche , p sychische und sexuali-
sierte Gewalt zu erleb en, als das zivile Leb en .

Politische Bildung

An die ser Stelle ist die Innere Führung, insb esonde-
re ab er die politisch Verantwortlichen gefordert,
den sozialen Referenzrahmen in eindeutiger und
unmissverständlicher Weise zu klären . D enn wie
gezeigt, geschieht Gewalt in einem sozialen Rah-
men . Alle s ist möglich, im Guten wie im B ö sen − es
gibt keine natürliche Grenze menschlichen Han-
delns .

In einem ersten Schritt ist die Politische Bildung
zu erhöhen, um der Truppe stärker zu vermitteln,
dass der Geist der Bundeswehr nicht von Obrig-
keitshörigkeit und Kadavergehorsam geprägt ist,
sondern nach wie vor getragen wird von der Idee
de s Staatsbürgers in Uniform, der Pflichten, aber
auch Rechte b esitzt.

Politische B ildung hat weiterhin die Aufgab e ,
die Bundeswehr in ihrer Binnenstruktur als auch in
ihrer Außenwirkung auf menschen-, völker- sowie
verfassungsrechtliche Grundsätze zu verpflichten .
Hier ist dem Wehrb eauftragten zuzu stimmen,
wenn er fordert, dass sich die Ausbildung dem im
Fall Co esfeld sichtb ar gewordenen mangelnden
Rechts- und Werteb ewusstsein sowohl b ei den Au s-
bildern als auch b ei den Rekruten künftig stärker
zuwenden muss .

2 2 )

Die Sicherung demokratischer
Grundrechte für die Staatsbürger in Uniform ist b e-
sonders wichtig, weil sie in ihrer täglichen Praxis
einem strikt hierarchisch strukturierten militäri-
schen Zwangs-, Disziplin- und Gewaltsystems un-
terworfen sind , das viele Merkmale einer Totalen

Institution aufweist.
2 3 )

Und Philip Zimb ardo fügt
hinzu : Wenn wir das Üb el an der Wurzel p acken
wollen, gilt es die sozialen Ursachen zu be seitigen .
Verurteilt man (notwendigerweise und völlig zu-
recht) stets den Einzelnen, ist denno ch wenig er-
reicht − solange der negative Kontext weiterb e-
steht. D eshalb fordert er eine Reform der Rechts-
sprechung . D enn hohe Militärs und Politiker blei-
b en häufig straffrei, obwohl sie für das Vorgefalle-
ne , für die Skandale und Rechtsbrüche eb enso ver-
antwortlich sind . »Die hab en die se s Fass gezim-
mert, in dem aus guten schlechte Äpfel geworden
sind . «

24)

Menschenrechte
bei internationalen Einsätzen

Gerade nach außen b ei ihren internationalen Kri-
sen- und Kampfeinsätzen ist die Bundeswehr, ins-
b esondere der Verteidigungsminister, in die sem
Zu sammenhang aktuell gefordert. Hintergrund ist
der vor kurzem im Repräsentantenhau s am Veto
de s US-Präsidenten George W. Bush ge scheiterte
Versuch das so genannte »waterb o arding« , das si-
mulierte Ertränken, zu verhindern . Menschen-
rechtsorganisationen wie Amne sty International
brandmarken »waterb o arding« als Folter. Nach Ar-
tikel 5 der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte vom 1 0 . D ezemb er 1 9 4 8 darf niemand der
Folter o der grausamer, unmenschlicher o der er-
niedrigender B ehandlung oder Strafe unterworfen
werden . Eine auf die Menschenrechte und das
Grundge setz verpflichtete Armee wie die Bunde s-
wehr dürfte z . B . Gefangenenüb erstellungen an US-
Truppen in Afghanistan nur dann durchführen,
wenn die USA hinreichend sicherstellen, dass die
Gefangenen keinerlei Folter ausgesetzt sind .

Menschenrechte sind unteilb ar und universal
gültig. Sie gelten für Wehrpflichtige für Zeitsolda-
ten und für Gefangene − auch und gerade im Anti-
Terror-Kampf.

Manfred Pappenberger ist Dipl. -Pädagoge und Do-
zen tfürpolitische Bildung a n der Zivildienstsch u-
le Bad Staffelstein. In dem Beitrag vertritt er a us-
schließlich seine persö nliche Mein ung.

2 1 ) Vgl . Lenz, H ans-Jo achim / Walter, Willi / Jungnitz, Ludger: Gewalt
gegen M änner im Kontext von Krieg und von Wehr- und Zivil-
dienst. In: Forschungsverb and Gewalt gegen Männer (Hrsg .) : Ge-
walt gegen M änner in D eutschland . Personale Gewaltwiderfahr-
nisse von M ännern . Pilotstudie . Im Auftrag de s Bundesministeri-
ums für Familie , Senioren, Frauen und Jugend . B erlin 2 0 0 4 , Tab el-
le 3 4 , S . 1 68f.

2 2 ) Vgl . hierzu : Unterrichtung durch den Wehrb e auftragten : Jahres-
b ericht 2 0 0 5 , S . 1 0 .

2 3) Vgl . hierzu : Goffman, Erving : Asyle . Üb er die soziale Situation p sy-
chiatrischer Patienten und anderer Insassen . Frankfurt am M ain
1 9 9 5

2 4) Vgl . hierzu : Interview mit Philip Zimb ardo anlässlich der Neuer-
scheinung seine s Buche s »The Lucifer Effect« . In: Süddeutsche Zei-
tung vom 0 2 . 0 4 . 2 0 07.
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